
Gemeinde Ilvesheim Rhein-Neckar-Kreis 

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung 

der Gemeindestiftung Altenwohn- und Pflegeheim Ilvesheim 
für das Haushaltsjahr 2026 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 
26.03.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 374.935 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 224.385-

 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 150.550 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0-

 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 150.550 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 346.125 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 144.685-

 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 201.440 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 163.000-

 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 163.000-

 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss 1-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von 38.440 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 58.800-

 

EUR 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 58.800-

 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 20.360-

 



§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) 

wird festgesetzt auf	 0 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), 

wird festgesetzt auf 0 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40 000 EUR. 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat am 26.03.2026 beschlossene Haushaltssatzung mit ihren An-
lagen wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 09.04.2026 vorgelegt. 

Mit Verfügung vom 13.04.2026 hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises als Rechtsaufsichtsbe-
hörde die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung gern. § 31 StiftG in 
Verbindung mit §§ 97 Abs. 1, 101 Abs. 1 GemO und §§ 81 Abs. 2, § 121 Abs. 2 GemO nicht bestätigt. 

Die Haushaltssatzung wird aber auch nicht beanstandet, was zur Folge hat, dass der Haushalt 2026 
vollzogen werden kann (§31 StiftG in Verbindung mit § 121 Abs. 2 GemO). 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeindestiftung „Altenwohn- und Pflegeheim Ilves-
heim" für das Haushaltsjahr 2026 liegen von Montag, 18.05.2026, bis einschließlich Mittwoch, 
27.05.2026, während der üblichen Sprechzeiten im Rathaus, Zimmer 30, öffentlich aus. 

Ilvesheim, 08.05.2026 

t 

'I , klititi 

horsten VValthe 
Bürgermeister 
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